
Art. 138, 144 der Verfassung; § 13 GVG; § 1 des 
brandenburgischen Gesetzes vom 12. September 1948 
(GVB1.I S. 19).

1. Die Maßnahmen der für die Erfüllung des land
wirtschaftlichen Ablieferungssolls verantwortlichen 
Personen sind Verwaltungsakte, deren Rechtmäßigkeit 
nicht im ordentlichen Rechtswege nachgeprüft werden 
können.

2. Durch § 1 Abs. 2 Satz 1 des brandenburgischen 
Gesetzes vom 12. September 1948 wurde keine die 
Grenzen des § 13 GVG überschreitende Zuständigkeit 
der ordentlichen Gerichte geschaffen.

OG, Urt. vom 10. Januar 1951 — 1 Zz 56/50.
Aus den G r ü n d e n :

Aus der Aussage des Zeugen Bürgermeister G. und 
dem Vortrage der Parteien ergibt sich, daß K. die von 
ihm getroffenen Maßnahmen nicht etwa als Privatmann, 
sondern kraft staatlichen Hoheitsrechts, nämlich, wie 
die Parteien übereinstimmend erklärt haben, in seiner 
Eigenschaft als vom Landrat bestellter Bezirkskon
trolleur für die Erfüllung des Ablieferungssolls in land
wirtschaftlichen Produkten getroffen hat. Da die Er
füllung der Ablieferungspflicht nicht allein Sache der 
einzelnen Landwirte ist, sondern das ganze Volk an
geht, und auch die Verwaltungsorgane verpflichtet sind, 
für die Erfüllung dieser Pflicht Sorge zu tragen, kann 
diese Maßnahme des K. nicht als eine reine Willkür
maßnahme angesehen werden. Dies ergibt sich aus 
dem Befehl Nr. 28/48 der SMAD betr. Entwicklung der 
Vieh- und Geflügelzucht, die Pflichtablieferung von 
Viehzuchtprodukten und Eiern im Jahre 1948 vom 
7. Februar 1948, der unter Nr. 37 bestimmt:

Die Bürgermeister der Gemeinden und die Er
fassungsprüfer sind persönlich verantwortlich für 
die richtige Aufstellung der Verzeichnisse der 
Wirtschaften, die zur Pflichtablieferung von Fleisch, 
Milch, Eiern und Wolle herangezogen werden, für 
die rechtzeitige Aushändigung der Benachrichti
gungen über die Pflichtablieferung dieser Produkte 
an die Wirtschaften, sowie auch für die rechtzeitige 
Erfüllung der Pflichtablieferung durch jede Wirt
schaft.

Der für das Jahr 1947 erlassene entsprechende Befehl 
der SMAD Nr. 14 vom 14. Juni 1947 enthält nun zwar 
noch keine ausdrückliche Bestimmung gleichen Inhalts. 
Doch war der Pflichtenkreis der für die Erfüllung des 
Ablieferungssolls verantwortlichen Verwaltungsstellen 
von Anbeginn der landwirtschaftlichen Ablieferungs
pflicht an der gleiche, so daß auch die von ihnen in 
den früheren Jahren in Erfüllung dieser Pflicht ge
troffenen Maßnahmen unter den gleichen rechtlichen 
Gesichtspunkten gewürdigt werden müssen.

Danach müssen also die von K. über die Kuh des 
Klägers getroffenen Maßnahmen als Verwaltungsakte 
angesehen werden, die in den Pflichtenkreis des K. 
hineinfielen.

Ob aber eine Verwaltungsmaßnahme rechtmäßig 
oder rechtswidrig ist, unterliegt nicht der Nachprüfung 
durch die ordentlichen Gerichte. Dies ergibt sich schon 
aus § 13 GVG, der den ordentlichen Rechtsweg nur 
für „bürgerliche Rechtsstreitigkeiten“ eröffnet. Aus
drücklich festgelegt ist dieser Grundsatz zudem noch 
im Artikel 138 der Verfassung der Deutschen Demo
kratischen Republik, der besagt:

„Dem Schutze der Bürger gegen rechtswidrige 
Maßnahmen der Verwaltung dienen die Kontrollen 
durch die Volksvertretungen und die Verwaltungs
gerichtsbarkeit.“

Den gleichen Standpunkt hat der Senat bereits in 
seinem Urteil vom 7. Juni 1950 — 1 Zz 3/50 — (NJ 
1950 S. 262) eingenommen und begründet. Wenn das 
Landgericht die Zulässigkeit des Rechtsweges aus § 1 
des Gesetzes über die Geltendmachung von Ansprüchen 
aus öffentlichen Hoheitsmaßnahmen vom 12. Septem
ber 1948 (GVB1. Brdbg. I S. 19) folgern will, so ist 
diese Ansicht rechtsirrtümlich. Mit dem Satze „Über 
Ansprüche aus Maßnahmen, die nach dem 14. Septem
ber 1946 getroffen worden sind, entscheiden die 
ordentlichen Gerichte“ {§ 1 Abs. 2 Satz 1 a. a. O.) sollte 
nicht etwa eine die Grenzen des § 13 GVG überschrei
tende neue und erweiterte Zuständigkeit der ordent
lichen Gerichte geschaffen werden. Der Satz bedarf 
vielmehr sinngemäß der Ergänzung durch die Worte

„im Rahmen ihrer bisherigen Zuständigkeit“. Diese 
Folgerung ergibt sich zwingend daraus, daß der Ge
setzgeber im Absatz 2 des § 1 diesen Satz als den 
Regelfall unmittelbar der im Absatz 1 enthaltenen 
Ausnahmebestimmung, die für Ansprüche aus Hoheits
maßnahmen eine völlig neue Zuständigkeit, nämlich 
die Zuständigkeit eines besonderen „Ausschusses“ zur 
Erledigung solcher Streitigkeiten begründete, gegen
übergestellt hat. Aufbau und Inhalt des Gesetzes 
sprechen also gegen die Ansicht des Landgerichts und 
gegen die Absicht des Gesetzgebers, von den Grund
sätzen des Gerichtsverfassungsgesetzes abweichen zu 
wollen.

Selbst wenn man aber der Ansicht sein wollte, daß 
durch das erwähnte brandenburgische Gesetz An
sprüche aus Verwaltungsmaßnahmen in die Zuständig
keit der ordentlichen Gerichte verwiesen werden 
sollten, so stände das Gesetz insoweit offensichtlich im 
Widerspruch zum Artikel 138 der Verfassung, wäre 
also dadurch außer Kraft gesetzt; denn der Artikel 144 
der Verfassung erklärt ausdrücklich alle Bestimmungen 
der Verfassung für unmittelbar geltendes Recht und 
entgegenstehende Bestimmungen für aufgehoben.

II. Entscheidungen anderer Gerichte
Zivilrecht

§§ 44 ff. ZPO; § 8 GVG; Art. 97 Bonner Grundgesetz.
1. Die Zugehörigkeit eines Richters zur KPD stellt für 

sich allein keinen Ablehnungsgrund dar.
2. Die Bundesregierung ist zur Entlassung von Rich

tern wegen ihrer Parteizugehörigkeit nicht befugt.
Beschl. des OLG Bamberg — 1 W 52/51*). 

A n m e r k u n g :
In einem beim LG Bamberg anhängigen Rechtsstreit 

hat der Beklagte einen der beteiligten Richter mit fol
gender Begründung abgelehnt:

Es sei offenkundig, daß der abgelehnte Richter ein 
sehr aktives Mitglied der staatsfeindlichen kommu
nistischen Partei sei, denn er sei in öffentlichen Ver
sammlungen werbend für die KPD aufgetreten. Es 
sei auch nicht anzunehmen, daß das Verbot der Bundes
regierung, welches die Weiterbeschäftigung von Kom
munisten im Staatsdienst betrifft, den abgelehnten 
Richter veranlaßt habe, seine politische Haltung zu 
ändern. Dem Richter sei bekannt, daß sich der Be
klagte seit Jahrzehnten als schärfster Gegner des 
Kommunismus politisch betätigt habe; er habe deshalb 
bereits seit 1925 auf einer von der KPD angefertigten 
„Totenliste“ als zur „Liquidierung“ bestimmt gestan
den. Die totalitäre Einstellung des Kommunismus und 
dementsprechend seiner Anhänger kenne ideologisch 
keine Objektivität. Es könne daher dem Beklagten 
bei solcher Sachlage nicht zugemutet werden, sich LGR 
Dr. X als Richter gefallen zu lassen.

Das LG Bamberg1 hat das Ablehnungsgesuch zurück
gewiesen und u. a. ausgeführt, auch die Zugehörigkeit 
eines Richters zu einer der politischen Richtung der 
Beteiligten entgegengesetzten politischen Partei, die 
wohl regelmäßig Ausdruck einer bestimmten poli
tischen Richtung sein werde, reiche grundsätzlich, 
jedenfalls für sich allein nicht aus, Mißtrauen gegen 
die Unparteilichkeit des Richters hervorzurufen. Es 
komme allein darauf an, ob vom Standpunkt der be
treffenden Partei aus genügend objektive — nicht nur 
im Glauben der Partei wurzelnde — Gründe vorlägen, 
die in den Augen eines vernünftigen Menschen geeignet 
seien, Zweifel an der Objektivität des betreffenden 
Richters entstehen zu lassen. Solche Gründe seien hier 
nicht ersichtlich. Der politische Gegensatz zwischen dem 
Gesuchsteller und dem mitwirkenden Richter sei nicht

*) Der vol'ständige Text dieses sehr zu begrüßenden Beschlus
ses des OLG Bamberg wie auch des vorhergehenden Beschlusses 
des LG Bamberg — IS 160/50 —, das das Ablehnungsgesuch 
ebenfalls zurückgewiesen hatte, stand uns leider nicht zur Ver
fügung, so daß wir es nicht veröffentlichen konnten. Die An
merkung zu dem Beschluß, die .wir aus bestimmten Gründen 
wiederum ohne Angabe des Verfassers abdrucken müssen, 
zeigt aber, daß die westdeutschen Gerichte beginnen, sich den 
Maßnahmen zu widersetzen, die mit demokratischen Grund
sätzen unvereinbar sind. Die Redaktion der „Neuen Justiz“ ist 
bereit, ständ g derartige fortschritt’iche Entscheidungen west
deutscher Gerichte zu veröffentlichen und fordert alle westdeut
schen Kollegen auf, ihr entsprechendes Material zu übersenden.
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